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§ 142 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Bei der Versicherung von Gütern ist der Versicherer nicht berechtigt, das Versicherungsverhältnis wegen einer

unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eingetretenen Erhöhung der Gefahr oder wegen einer

Veräußerung der versicherten Güter zu kündigen. Der Versicherungsnehmer ist nicht verp/ichtet, dem Versicherer

eine solche Erhöhung der Gefahr oder Veräußerung anzuzeigen.

In Kraft seit 06.04.1959 bis 31.12.9999
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